
Welche Voraussetzungen muss ein Foto 
erfüllen, um in Presse und Internet 
veröffentlicht zu werden? 

1. Die abgebildeten Personen und bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 

müssen damit einverstanden sein, fotografiert zu werden/dass ihr(e) Kind(er) 

fotografiert werden. 

2. Streng genommen müssen sie (Punkt 1) auch der Veröffentlichung zustimmen, da 

nach geltender Rechtsprechung durch das Posieren (Aufstellen zu einem Foto) allein 

nur Punkt 1 erfüllt ist. 

3. Der Fotograf (als „Urheber“) muss der Veröffentlichung zustimmen. Wer Eigentümer 

der Kamera/des Smartphones war, ist unerheblich. 

4. Das veröffentlichte Bild (Foto) muss bei bis zu 12 Abgebildeten mit deren Namen 

(Vor- und Zunamen) und dem Namen des Fotografen (Vor- und Zuname) untertitelt 

werden. 

5. Es sollten keine Fremden auf dem Foto zu sehen sein (wegen Punkt 1) 

Dies muss bei der Übermittlung eines Fotos an den AFwÖA (Abteilungsfachwart 

Öffentlichkeitsarbeit) der Schwimmabteilung folglich erwähnt werden: 

 Vor- und Zuname des Fotografen (auch wenn ein „Vereinsfremder“ fotografiert hat) 

 Vor- und Zunamen des/der Abgebildeten (nicht alle sind dem AFwÖA persönlich 

bekannt) bei 12 oder weniger Personen. 

Erst dann kann ein Foto „frei von Rechten Dritter“ in Presse und Internetseite der Abteilung 

veröffentlicht werden. 

Die Fotos werden von Olaf Amelsberg zwar im gif-Format hochgeladen und so klein skaliert, 

„dass ein Missbrauch kaum möglich ist“. Da er aber die Anforderung in Originalgröße 

anbietet und die Presse zum Teil sowie der Stadtsportbund immer die Fotos in 

Originalgröße im jpg-Format darstellt, hier noch 

Ein wichtiger Hinweis für Nutzer der sozialen Netzwerke: 
 

 Das Posten urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne Erlaubnis kann einen 

Rechtsverstoß darstellen. 

 Auch beim Posten eigener Fotos mit unseren Aktiven auf der eigenen Facebook-

Seite muss Punkt 2 (oben) erfüllt sein 

 Auch beim Posten nicht selbst gemachter Fotos unserer Aktiven auf der eigenen 

Facebook-Seite müssen die Punkte 2 und 3 (oben) erfüllt sein 


